
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES 
DES KANTONS SOLOTHURN 

_:_; ,,_.'.iC•r .. , .·· .. VOM 
18. Februar _197 2. 

. -,-! :i' Nr. 7;7.2- · 

;"i:i:{{k .fE'.in'w8bri~fgerrie inde: Egerkingen eI"sucht , .. :::.~:'?.~~e~i~~.~~:ci'es Stras5.en~'t B'aÜlin~'en~ 
' -·- Gebiet d·er S"tra'sse:nkreuzurig Ost' 

den llegierungsrat 
. . :-: .. 
.und Zon.$nplanes im 

__ .- ,--9-J, -":KreuzJ.ima t:ten 11 
.·. .. .I •.•. .,_ ~ --~.. ... . • . • •. . J. • ,. , .• , • ,• . •• . . .. 

: , ,_ r .µnp. , _Al:)f;aµ.;r-,t . z:ur ... ·. -· ·'•·' .. ,;,, .... ' -~· .. , . _ _., '··' ..... , 
,li~f?.1Eil'.l.if~ Gebiet_ 

:umfasst das zwischen.der Autobahn Auf- 
•. 

Nl undN2 südlich. der Kantonsstr9-sse T5 

b}', ,T-e-ileinzoiü.u:ig l'Thal.rich" umfassend eLnen nördlich der 
'1'5· Ti,e;g.'ender:'Streif:en, welcher inf West~n durch den . 

,· su··11Tlial0ri'chb'ach':', im. Norden durch· die erste Parallelstrasse 
. f \ .. ,. : .'iu.hind .fm Os,te:ri,,:durich die N2 begrenzt 'ist 

.. ·.-·· : : .· 

.·:::'I::P·i:~:•i;;m~,;L,~q~. Eg~r~~-~gen besi t2:;i':übei' dcl~ ganze de'meind~~~bi.:E:t. 
♦ .1. · -· • • • • • •• ,. ••• • 1 •· • • ./ •• ·• ••••• ) 1• • .: • .1 .: .•• t .... • • ._ 

1 
••• ·,. J . . .... .' { · . ! _ • • i l '· • 

eine,r~chtsgtJltige .örtsplanung1 welche mit R~R.B. Nr.3133· 
. - .. ·-) J. ... J... . J..,_1 .i. :. .: .• . ; .L. .... :_ . . . ·-'. . - .~·.!.-_.. .\.. . .. :. .. .· :· ,• ·. ·--. ;· 

vom ·:iA. Jµni J,,9_§~ genehm.i gf wu,rde. Das . in dieser Planung aus_...; 
gesqlii,eden~ ,B;ll?~-ne:J~e.b~et is·t'~ehr gr~::;s und. erlaubt ein~n.. ·c 

.'".'-':z;~1tiX~~:~w~ft;ä~ig~ri- 'A~~bau. Die erwä~ten Gebiete befinden·.·.·' . 
. .. t •. , · .: . .: "- ... 1 !_; .L, _-. __ : · . .! , ; . ~ .· . i 1. .= i ·: ; :-- : 1 , - · - · · . , 1· : r-•i· .: : .- . . i· .· .·•- --~ 

/ :s1ch. g$m,'äs,s' re~htsgültige~~ Zonenplan in der Landwirtschafts- . •. 
. . ~ • • ' •• ' .: J. ·•. • ' . • • ' ' • • . ...- : ' _- •. _i ~ - • ,: . . . . - .' : r-. !. . . . : ' .- ' . _.: . \ ! ' ' . . . . . ,: : . . ... 

zonei-'Im<.Areal "Kreuzlimatten11 sind schon·wesentliche Flächen- 
überba~t t0d Irn .1bschnitt-~iiTJ:i~1ri6h11 ( :d_egen. ebe~fa:tis Ba~:. 

1 ! . ' 1 • 1 ' ,, • 1 ' • ; . . .• . .·. '.) _.. .. : .. ' . ! "'; .. ' •• ... - ·1 •.• : • ·- ' •. • ., ' • 1 • 

-begehr eri .vor:,< }die"' im ZU$amin~nh~i~.g - rni t der :.Äutobafui . scehen . 
(i-,rote1):°.. ... . . , , . · \ .. )_' ' . ,} : ... ,;r,'..i · · · · ,;-,: _;· 

/" ,·. _; .·· 

D'ie öf'.fe:ntli~he' Pf.anauf'Lage der. Umzonung e~folgte' in der -~e,i 1<-' 
vom 19. Dezember 1970 bis 18 .• ,.Januar 197i~-; Die während der' , · 

-·. i" . . ' .,.,... : .. · .. ':. ·. ; ;-.:' 

Auflctgeftist eingereichten ~,~:t:l:~prachen konrrt.en dur-ch Rückzug 
\?tledigt werden. Der Gemeinderat . gen.Jhi-aigte ·_ di_~ Einzopupg -> •·. _,_: 

. . . . .. . . ' ,_ ·- . . ~ •, . . .. ·- ' ' .: .. -· . 

auf Grund Von § 15 des karrt , Baugesetzes an <der Si tzµng: y9m , . 
,, 3~: •März 1971. 

FormeLl., wunde das Verfahreri; richtig durchgeführt •. 
Materiell ist folgendes zu bemerken: , .. :· .. , ' 

... · , ..... ·,: 

20875 - 159 000 - 1970 
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Die im aufgelegten Zonenplan Massstab 1 : 21000 aufgenommenen 
S-:trasiSen waren in ihrem Konzept.in verkehrstechnischer Hinsicht 
ungenügend. Aus diesem Grunde konnte der Plan in der vorgelegten 
Form :'riicht' genehmigt 'werden.···zur . .Abklärüng. &:Leser.·Fritgefr·lllus>sten 
neue.:.studi~1i:jlurchgei'ührt. werden •. Di\=fä:e. wunden durch '-die ··Gemeihde, 
im Einvernehmen mit den zus tänd.Lgen. .. Stellen '.fü~~·s- Kantö'ifs"., .·e:c,,:./_::_:;_ 
arbe:itet. · DiE:3.. Jiff'entlicl1e :Aufl.citge ~;des Strasse.n~ 4ric:I;. Ba,µJ..ir+ien 
planes Mas~:$-ts};l;l. _1 : 500. übe:r;- ,;<;lie · Kr-euzung Ost ,sow.::te: :di~ .dazu 
gehörenden Gemeindestrassen erfolgte d:u~ch die Gen.1e4"pd.e .Ln der 
Zeit vom 20~ September. 1971 b Ls 19.. Okt.ober: 1971. Dä e .gegen, -.;::.> .·.· _;__\_:·· .: _·_:_~-- ; :>· : __ :· __ ;_··::·: .. :-:-:. , !. ·· .:. '_; __ t_,_._: ·.- · .-·:· · ... -~- ·_·; __ :_J ... _. _:_ ._ :· .. 
den Plan eingel;'eichten Einsprachen·konn.ten durch Rückzug er- 

-- •• - • • -: · .:: _: 1:· • :_,_ ••• = • : · '.-_ 1_: :·• , .:. _ -:·· .c.:.J ::. _-· ._ . --_- . · __ · --· •·; .:: · ;_ . · __ 
l_e.dAgt wer-den, Der' _Gemeinderat genehm.Lg te den J?lan .. auf Grund 

:_;,·~~ § 15 des karit: '13'augeset
0

zesO iri de~" Sitzung vorr/2·1. Oktober 1971. ·_:· .... ·. .· :: · .. · .'.: · .:.- J:t !_·: ·.: .·· - · :r ,:-:·; __ : :_ .'.· :· .. ' 
Die im früheren Verfahren aufgelegte und vom Gemeinderat bereits 
genehmigte Zonenausscheidung konnte nun in den eingangs erwähnten 
Teilgebieten,. Ln den, . .Str.assen.,..;·und~ B:a.ul'inienplan. übertragen werden. 
Dieser Strasse.n~, .Baulinien".:" <und. Zcnenp Lan liegt .nun .zur Ge.- : 
nehmä.gung vor·. Wie berei t:&.<in de.:r:', Ein:tei tung dargelegt wurde, 
ist ... die· ·.recntsgül tige .Bauz onevvon Egerkingen•sehr gr-o ae. .. ausga 
schieden •. -,Aus d.i:esem • Grunde: sind Neueinzonungen· mit Zurückhaltung 
zu .behande.Ln.,' Der-,:Regierungs:r'a.t hat mit R.R.B. · vom 6. April 1971 
von dem von· ds:r.-Regionalp1anungsgruppe 01 ten/Gösgen/Gäu·<ausge 
arbei teten !Nutzungsplan,; :welcher eihe generelle Aufteilung der 
künf't.Lgen.cßaugebd.e'te in 20. (1967., Zl.1 (1987), 22 .· (ca. 20?}0) vor:... 
sieht, mit gewissen Vorbehalten und Präzisierungen Kenntnis 
genommen. Bei kommenden Einzonungen s Lnd , die ;Grund~ätze .dieses 

__;__·. . ; . ' :. ;.· ' .. : .. : .. · .. ,_ '- . . . . '.:. · 

Planes .zu .beachben •. Die be Lden zur Genehmf.gung .. einge;r-eichten .:. . : .. .-. ~ . . . ' .:.. . . -- . . .: . . '. '• ·.. . . - ' ., ·, : -: . :. . '.,, ' : .. . '. .... . ' 

Gebiete liegen , gemEl..ss . da es.em Nutzungsplan in Zl ( ca. ;1987) •: : r;. 
: . : : ; ·._ .. ,'. __ ( :_ ·.·. :. . .. . . . . . ._ . . . -· .- ' - 

) ' 

Weitere Ei,:qzonung~n von Flächen, die in d.Leaem Nut.zungsp Lan ~fiJF 
: • ._ • • ' . • • l. ~ ; ~' _- . •· • • • .. _. . ..:. ·• • •· . . ' • . ·• ~ . • 

Zl oder Z2,vorgesehen sind, sind nur zulässig, wenn. dafUr. eip,," 
. ~ ,_: '. . : . __ ; ':-. - ' .: . .. -- '. . '. · .. , . . . .· ... ; . -.· .. . .· ' ·. . . . . ., .·,., 

wesentliches öffentliches Bedürfnis besteht und di_e. ErscbJieS_$J.lng 
innert nützlicher ~rist sichergestellt ist. Mit _dieser Massnahme 
sollen überdiniensiotlierte Ausscheidungen v·on B'äüzoh;ri· verihindert 
werden. 

. _; __ :_; J ·.' 
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Das zwfifohen der T5 und 'der Autobahn Auf- und Abfahrt . zur 
Nl -und' N2'.liegende Dr-e Lcck ·11Kreuzlinfatten" ist schon weitgehend 
überbaut. Eine'lahdwfri:!schaf'tliche.l\Tutzurig ist nicht mehr 
mögl'ich~-- Die 1ni:5fdlich de:r/ ·T5 l::Legende und durch die Gemeinde 
qua:rtTers-tra\sse· iht'Notci~h "abgegr-enz t.e-Zonenf'Läche wird wie· 
die "Kr'euz Lirna't t.en" der Wohn- und Gewerbezone zugeteilt. · · · 
Dieser zwi schen dcrv.Kantorrs-, .und Geme.iride s t.r-as.s e liegcH1d:e 
Streifen;, von r-und 160 m Breite soll ß13P. Ans..i-ßdl1,.111g\vofo1neue;n, 
Ge-w~tb;~.P~JI'i,ebeµ_ q;i:enen /.,:r. ,itere.s Motel rnitßazµvgehör.enden .. ·· 
}vq-lu1J)-Ogpn);. Nachdem c:lß.e. (}emeiridE) ,mit .den. zuständigen <Enstanzen 
des K~11:rt;:9ns:>:PJa,s:,Kon~ept. cter _Strassenkreu;zung Egerh1ingen. Ost . 

. - .:-JP'.1: 9-~r :Qµ:p_cp.gangstrasse T5 mit .den südlich und nörtll:ich anr- •. 
zuschf.Les senden Gemeindeptrassen ausgear-bea tet und genehnu.g t : 
hat, liegt eß _im öffentlichen Interess~die anstossenden vorgängig 
mehrmals genannten Flächen einzuzonen, allerdings mit der . 

... . ,.. . '·-~ ·. 
Verpflichtung, dass bei:cler Real;Lsierung von Bauten in diesem 
Bereich die Gemeindestrassm mit den entsprechenden Werken . . . 
(Kana Li.aa'tLon, Wasser etc.) von der Gemeinde gebaut. ~·~rd.en'. . ·' 
Zwischel'.l Kanton ünd'Gemeinde muss noch e:i.ne Vereinb'.3-rungüber 
die Kostenteilung betreffend dem Ausbau der Kreuzung an der 
Durchgangstrasse abgeschlossen werden. Kein öffentliches · ·· 
Interes'se irrl' Sinne des· gr-undaät z l Lchen Regierungsratsbeschlusses 
über dtet· Oenehmä'gung · des 'Nutzungsplanes 01 ten/Gösgen/Gäu vom 
6 •. -: Apr,:i;1:; 1971 kann jedoch für das nördlich der N2 im Bebauungs 
plan als Wohnzone ausgeschiedene Gebiet geltend gemacht werden. 
Vom Stand der Planung aus be_steht in der Tat kein Bedürfnis 
für die Efnzonung dieser Fläche.' Die Gerneil~de muss' im Sinne 
einer m~d~rrieri ·l?lanurig darauf Gewicht l~gen, d i e bereits rechts 
kräftig eingezonten und nach dem vorliegenden Bebauungsplan in 
die Bauzone.·· eingeteilten Gebiete zu e'r-ach'l Le s sen , bevor.weiteres 
Land für.die bauliche Einzonung·freigegebenwird.·Diesem Grund 
satz des vorgenannten R.R.B. vom 6. April 1971 muss Nachachtung 
verschafft werden. Wie bereits ausgeführt worden ist1 sind der 
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Gemeinde Egerkingen für ihre fortschrittliche Entwicklung 
genügend-Nög.Li chke Lt.en. geJ)o;ten. D.i,e Ge.meinde hat in einer 

.bemerkenswerten Weise diese Gelegenheit genµtztund einen 
beachtlichen Fortschritt in. der wirt9chaftlichen Entwicklung 

.gemacht. Aber auch diesem Wachstumsdenken · sind Grenzen zu 
set:z:en, wie sie sich aus den Ueb!:;rlegungen der Planung.ergqben 
und V()ffi Regierungsrat für die Region Olten/Gösge:n/Gäu .bereits 
festgelegt sind. 

Es ist iu beachten, dass die im'vorliegenderi Beschluss von·· 
der Genehmigung auagenommende ·wohnzone unmi tte!bar oberhalb 
der Be Lchenr-ampe liegt und offenbar den üblichen Immissionen 
ausgesetzt sein dürfte. Es hat sioh'·:ergeben.9 dass die Anwohner 
der Nationalstrasse Nl sich zu Reciit oder zu Unrecht über 
erhebliche Lärmeinwirkungen beklagen. ;:Aus diesem· Grunde erscheint 
die Eignung der Zone für vfolmbauteri· problematisch zu sein •. 
Diese ist deshalb von der Genehmigühg au·szünehrhen. 

Es wird 
beachfos sen r 

1. Der Strassen-, Baulinien- und Zonenpi~:rJ'.'j~l G~biet· der 
' Jf': " ..... . .. 

Kreuzung Egerkingen Ost an der Durchgangstr~sse T5 wird 
. , 'l; .. 

genehmigt. 

2. Die Genehmigµng umfasst 

a)· Die Strassenkreuzung d~r Durchg~ngstrasse T5, d.i,e 
Gemeindestrassm sowie die dazu gehörenden. Baul.i,n),en, · 

b) Die Einzonung des Landdreieck "Kreuzlimatten" iüd1f6h 
der Durchgangstrasse. 

c) 
. . .'. 

Die Einzonung des Landstreifens "Thalrich1i nördlich 
der Durchgangstrasse bis zur Quartierstrasse (run~. 
160 m Breite}. 

3. Nicht genehmir~t wird die nördlich der Nationalstrasse )'12 . 
und der projektierten Quartie:r:-strE).pSe vor-geaebene Jlohnzone. 
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L1. Die Gemeinde wird verhalten der karrt , Planungsstelle noch 
5 Pläne, wovon 1 Exemplar auf Leinwand aufgezogen~ versehen 
mit dem Genehmigungsvermerk der Gemeinde zuzustellen. 

Genehmigungsgebühr 
Publikationskosten 

Fr. 75.- 
Fr. ll}.-- 
Fr. 39.-- (Staatskanzlei Nr. 130) NN 

Der Staatsschreiber 

Bau-Departement (3) 
Kant. Hochbauamt (2) 
Kant. Tiefbauamt (2) 
Jur. Sekretär des Bau-Depar:ce~,1e1Ates hr- ~" .,,., ( · .. ,h. r,,o/ 
Kant. Planungsstelle (2) mit Aktel"l und 1 gen. Plan 
Kreisbauamt II Olten mit 1 gen. Plan (folgt später) 
Kant. Finanzverwaltung (2) 
Ammannamt der Einwohnergemeinde Egerkingen 
Baukourruission Egerkingen mit 1 gen. Plan (folgt später) 
Amtsschreiberei Balsthal mit 1 gen. Plan (folgt später) 
Kant. Katasterschatzung mit 1 gen. Plan (folgt später) 
Amtsblatt (Publikation Ziff. 1 des Dispositivs) 




